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Psychiatrie- anstattBerufskarriere
Nationale Studie gibt einen Einblick in die Krankenakten von jungen IV-Bezügern

Von Boris Gygax

Basel/Bern. Sie sind jung, haben die
Schule höchstens bis zur Sekundarstufe
abgeschlossen, keine Berufsbildung
absolviert und 60 Prozent von ihnen
haben die obligatorische Schulzeit
zumindest phasenweise in einer Son-
derklasse oder -schule absolviert: So
sieht in etwa das Profil eines jugend-
lichen IV-Bezügers in der Schweiz aus,
der aufgrund psychischer Beeinträchti-
gung eine Rente erhält. Rund die Hälfte
haben diese bereits im Jugendalter
bezogen, das heisst zwischen dem 18.
und 21. Lebensjahr.

In einer nationalen Studie der
Psychiatrie Baselland, der Zürcher
Fachhochschule für Angewandte Wis-
senschaften und der HSD University of
Applied Sciences in Köln wurden 400
Dossiers von 18- bis 29-jährigen IV-
Bezügern untersucht, die zwischen
2010 und 2013 neu berentet worden
sind. Die Akten stammen aus IV-Stellen
der Deutschschweiz und der Romandie.
Die Untersuchung zeigt nicht nur, dass
viele IV-Renten für Jugendliche vor-
schnell gesprochenwerden, obwohl nur
ein Drittel vorher begutachtet wurde,
und dass die Zusammenarbeit zwischen
Psychiatern oderHausärztenmit der IV-
Stelle eklatante Mängel aufweist. Auch
100 Dossiers von Jungen, die IV-Mass-
nahmen erhielten, aber keine IV-Rente,
wurden untersucht.

Familiäre Belastungen
Der Blick in die Biografien zeigt, dass

ein Viertel noch nie einer Beschäftigung
nachgegangen ist – weder im geschütz-
ten Rahmen noch auf dem ersten
Arbeitsmarkt. Anstatt einer Berufs-
karriere kommtes bei einemgrossenTeil
zu einer Psychiatrie- oder Institutions-
karriere. Bei etwas mehr als der Hälfte
der Versicherten waren mindestens sie-
ben oder mehr verschiedene Institutio-
nen in deren Betreuung respektive
Abklärung involviert. Anstatt von weni-
genPersonendurchdenProzess geführt,
verliert sich der Patient im Gang von
Behörde zu Behörde, sowie zwischen
schulischen, sonderpädagogischen, vor-
mundschaftlichen, psychologischen und
psychiatrischenHilfsangeboten.

DieStudiegibt auchAufschlüsseüber
die familiären Hintergründe der jungen
psychisch Kranken und Risikofaktoren
für eine frühe Invalidisierung. Bei den
jungen IV-Bezügernwurde eineHäufung
verschiedener familiärer Belastungen
dokumentiert. Bei rund einem Drittel ist
eine psychische Krankheit bei einem

Elternteil aktenkundig. Über ein Drittel
war von einer Trennung oder Scheidung
der Eltern betroffen. Konflikte, Vernach-
lässigung und Gewaltereignisse inner-
halb der Familie sind bei einem Viertel
der Jugendlichen dokumentiert. Dies
war häufiger bei Frauen (34 Prozent) als
bei Männern der Fall (23 Prozent). «Die
Häufung bei den Frauen dürfte damit
zusammenhängen, dass sie bei den
Persönlichkeitsstörungen übervertreten
sind, welche besonders häufig belas-
tende Vorgeschichten mitbringen»,
schreiben die Autoren der Studie.
Schliesslich stammt ein Sechstel der jun-
gen IV-Rentner aus Familien, in denen
ebenfalls bereits mindestens ein Eltern-
teil Sozialhilfe oder andere staatliche
Transfergelder bezogen hatte.

«Einmal IV-Rente, immer IV-Rente»
Unterschiede gibt es auch zwischen

den beiden Gruppen von Versicherten:
jene ohne Unterstützung, die nur IV-
Massnahmen absolvieren, und die Ren-
tenbezüger. Jugendliche aus der ersten
Gruppe sind häufiger männlich, stam-
men häufiger aus Familien mit Migrati-

onshintergrund und sie verfügen häufi-
ger über eine bessere Ausbildung, ins-
besondere abgeschlossene Berufsleh-
ren. Auch sind sie familiär eher stärker
belastet als Rentenbeziehende. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass bei der
ersten Gruppe öfter psychische Krank-
heiten bei den Eltern sowie auch häufi-
ger Gewalt und Konflikte vorkommen
als bei der zweiten (40 zu 28 Prozent).

Wer als Jugendlicher eine IV-Rente
zugesprochen erhält, bezieht diese
meistens, bis er 65 Jahre alt ist. «Leider
gilt heute immer noch: einmal IV-
Rente, immer IV-Rente», sagt Niklas
Baer, Hauptautor der Studie und Leiter
der Fachstelle für Psychiatrische Reha-
bilitation an der Psychiatrie Baselland.
Beunruhigend ist daher, dass gerade
die psychisch bedingten Renten bei der
Gruppe der sehr Jungen seit Beginn
der 1990er-Jahre deutlich zugenom-
men hat. Und zwar jährlich um sechs
Prozent bei den 18- bis 19-Jährigen
und um zwei Prozent bei den 20- bis
24-Jährigen.

Dass es sich nicht nur für das Wohl
der Betroffenen lohnt, etwas amSystem
IV zu ändern, sondern auch aus ökono-
mischen Gründen, zeigt ein Blick auf
die Kosten: Jährlich werden für die
untersuchte Altersgruppe IV-Renten
von 334 Millionen Franken an 19000
Personen ausbezahlt, 65 Prozent davon
seien psychisch bedingt, sagt Baer.
«Wennman die bei Junginvalidenmeist
notwendigen kantonalen Ergänzungs-
leistungen dazurechnet, kommt man
auf ein deutlich höheres Kosten-
volumen von schätzungsweise gegen
400Millionen Franken.»

Hauptautor Niklas Baer fordert eine
Anhebung des Mindestalters für IV-
Renten vom 18. auf das 30. Altersjahr.
«Knapp ein Drittel der 18- bis 29-Jähri-
gen erhält trotz positiver ärztlicher Pro-
gnose eine IV-Rente. Das darf nicht
sein! Der Betroffene unddie IV geben zu
früh auf.» Mit der Anhebung des Min-
destalters soll Druck auf alle Beteiligten
erzeugtwerden, um«schwierige» Junge
im Arbeitsmarkt zu halten. Baer hofft,
dass die brisanten Befunde der Studie
über das Rentensystem auch in der
aktuellen IV-Gesetzesrevision aufge-
nommenwerden.

Nachrichten

Adrian Lobsiger ist
neuer Datenschützer

Bern. Der neue eidgenössische Daten-
schützer heisst Adrian Lobsiger. Die
Vereinigte Bundesversammlung hat die
Wahl des 56-Jährigen gestern diskus-
sionslos bestätigt. Lobsiger erhielt 139
von 198 gültigen Stimmen. 54 Parla-
mentsmitglieder stimmten gegen den
Kandidaten, fünf legten den Wahlzettel
leer ein. Der Bundesrat hatte Lobsiger
im November als Nachfolger von Hans-
peter Thür vorgeschlagen. SDA

Gegen weitere Lockerung
für Babysitting
Bern. Die AHV-Bestimmungen für
Babysitting werden nicht weiter gelo-
ckert. Der Ständerat hat eine parlamen-
tarische Initiative aus dem Nationalrat
abgelehnt. Diese ist damit erledigt. Für
Sackgeldjobs von Jugendlichen gibt es
bereits eine Ausnahme: Seit Anfang
2015 sind Einkommen von Personen
bis 25 Jahre, die in Privathaushalten
angestellt sind und deren Lohn weniger
als 750 Franken im Jahr beträgt, von
der AHV-Beitragspflicht befreit. Das
genüge, fand der Ständerat. SDA

Aktion gegen Köppel
überschreitet «rote Linie»
Zürich. Die Zürcher Stadtpräsidentin
Corine Mauch (SP) verurteilt die Aktion
des Theaters Neumarkt gegen SVP-
Nationalrat undWeltwoche-Verleger
Roger Köppel. Sie überschreite die rote
Linie und sei geschmacklos, sagte
Mauch am Mittwoch im Gemeinderat.
Das Theater Neumarkt will mit seiner
Aktion «Schweiz entköppeln» für eine
Performance vom 18. März werben.
Gemäss dem Programm soll ein «erfah-
rener Exorzist» Köppel vom Geist Strei-
chers befreien, der in Nazideutschland
das antisemitische Blatt Der Stürmer
herausgegeben hatte. SDA

Bundesversammlung
wählt zwei neue Richter
Bern. Die Vereinigte Bundesversamm-
lung hat zwei neue Richter für das
Bundesverwaltungsgericht bestimmt.
Die Wahl von Viktoria Helfenstein (CVP)
und Simon Thurnheer (SVP) wurde von
allen Fraktionen unterstützt. Helfen-
stein und Thurnheer folgen auf Martin
Zoller (CVP) und Frank Seethaler
(Grüne), die zurücktreten. Mit
Thurnheer folgt ein SVP-Mitglied auf
den Grünen Seethaler. SDA

Drei Schneesportzentren
sind für Ständerat zu viel
Bern. Der Ständerat hält nichts von
der Idee, mindestens drei nationale
Zentren für Schneesport für den Brei-
tensports zu schaffen. Er hat eine
Motion aus dem Nationalrat abgelehnt.
Diese ist damit vom Tisch. Motionär
Christian Lohr (CVP, TG) hatte kritisiert,
das geplante Schneesportzentrum auf
der Lenzerheide reiche für Sportler aus
der Westschweiz, dem Wallis und
anderen Regionen nicht. SDA

Lohn von Prostituierten:
Gericht soll entscheiden
Bern. Die Gerichte sollen entscheiden,
ob Prostituierte ihren Lohn vor Gericht
einfordern können oder ob das nicht
möglich ist, weil Prostitution sittenwid-
rig ist. Dieser Auffassung ist der Stän-
derat. Er will keine neuen Regeln erlas-
sen. Der Ständerat hat beschlossen,
eine Standesinitiative des Kantons
Bern abzuschreiben. SDA

Ständerat stimmt der
Einigungskonferenz zu
Bern. Die Revision des Waldgesetzes
biegt auf die Zielgerade ein. Der Stän-
derat hat dem Antrag der Einigungs-
konferenz zugestimmt. Übrig blieb am
Schluss nur noch eine Differenz: Der
Ständerat wollte von den Holzschlag-
unternehmen verlangen, dass die Mit-
arbeitenden eine anerkannte Ausbil-
dung haben; der Nationalrat lehnte dies
ab. Die Einigungskonferenz schlägt
einen Kompromiss vor: Statt einer
Ausbildung soll ein Kurs zur Sensibili-
sierung über Gefahren von Holzernte-
arbeiten verlangt werden. SDA

Trojaner sollenbeimTelefonieren
viaComputermithörendürfen
Neue Regeln zur Überwachung unter Dach und Fach

Bern. Die Strafverfolgungsbehörden
sollen künftig Trojaner in Computer
einschleusen dürfen, umSkype-Gesprä-
che Krimineller mithören zu können.
Das revidierte Gesetz zur Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs
(Büpf) ist unter Dach und Fach. Natio-
nal- und Ständerat haben gestern dem
Vorschlag der Einigungskonferenz
zugestimmt und die letzte Differenz
ausgeräumt. Damit ist das Geschäft
bereit für die Schlussabstimmung am
Freitag. Das letzte Wort könnte indes
das Stimmvolk haben, die Gegner
haben ein Referendum angekündigt.

Das hat bereitsWirkung gezeigt:Mit
Blick auf eine mögliche Abstimmung
verzichtete das Parlament im Einver-
ständnis mit dem Bundesrat darauf, die
Vorratsdatenspeicherung zu verlän-
gern. Damit fällt ein gewichtiges Argu-
ment der Gegner weg. Die Diskussion
dürfte sich nun auf die sogenannten
Staatstrojaner konzentrieren – und auf
die Frage, wie stark der Schutz der Pri-
vatsphäre zum Zweck der Verbrechens-
bekämpfung eingeschränkt werden
darf.

Das Abhören von Telefongesprä-
chen im Rahmen von Strafverfahren ist
schon heute möglich. Kriminelle kön-
nen sich aber einer Überwachung ent-
ziehen, indem sie über das Internet tele-
fonieren. Neu sollen die Strafverfol-
gungsbehörden deshalb Trojaner in

Computer einschleusen dürfen, um bei-
spielsweise Skype-Gespräche mitzuhö-
ren. Im Gesetz ist die Rede von «beson-
deren technischen Geräten» – gemeint
sind Imsi-Catcher für die Abhörung und
Ortung von Handys – und «besonderen
Informatikprogrammen», auch Gov-
Ware genannt. Schon heute lassen
Gerichte solche Programme zu, doch ist
die Rechtslage umstritten. Die Geset-
zesrevision soll nun Klarheit schaffen.

Im Parlament räumten die Befür-
worter ein, der Einsatz von Staatstroja-
nern sei heikel. Es dürfe aber nicht
sein, dass die Kriminellen die neuen
technologischen Möglichkeiten nutz-
ten, während den Strafermittlern nur
mittelalterliche Methoden zur Verfü-
gung stünden.

Nur bei schweren Straftaten
Justizministerin Simonetta Somma-

ruga betonte, es gehe nicht um präven-
tive Überwachung, sondern um Über-
wachung in Strafverfahren. Erlaubt
wären Staatstrojaner zudem nur bei
schweren Straftaten – zum Beispiel
Mord, Menschenhandel, Terrorismus-
finanzierung oder Pädokriminalität.

Neben den Staatstrojanern könnten
in einem Abstimmungskampf die Mit-
wirkungspflichten der Telekommunika-
tionsanbieter zum Thema werden. Neu
sind auch kleinere Anbieter zur Mitwir-
kung verpflichtet. SDA

NeueSpielregeln im
Medikamentenmarkt
Vorlage zum Heilmittelgesetz angenommen
Bern. Nach dem Nationalrat hat ges-
tern auch der Ständerat demAntrag der
Einigungskonferenz zum Heilmittel-
gesetz zugestimmt. Damit ist die Vor-
lage unter Dach und Fach.

Die umfassende Revision betrifft
Ärzte, Spitäler, Bauern, Handel, und
Industrie. Doch auch für die breite
Bevölkerung hat sie spürbare Folgen:
Künftig können Patientinnen und Pati-
enten gewisse verschreibungspflichtige
Medikamente, für die es keine ärztliche
Diagnose braucht, ohne Rezept in der
Apotheke beziehen.

Nicht rezeptpflichtige Medikamente
sind auch in Drogerien erhältlich, Arz-
neimittel mit geringem Risikopotenzial
sogar imDetailhandel. Bis zuletztwurde
darüber gestritten, ob in jedem Fall ein
elektronisches Rezept ausgestellt wer-
denmuss oder ob der Patient sowohl auf
eine elektronische als auch auf eine
Papier-Verschreibung verzichten kann.
Auf Antrag der Einigungskonferenz ent-
schieden sich die Räte für die zweite
Variante. Welche Informationen ein
Rezept enthalten muss, bestimmt der
Bundesrat.

Ein Ziel der Reform ist es, die Zulas-
sungsverfahren zu erleichtern. Ein ver-
einfachtes Verfahren gilt etwa fürMedi-
kamente der Komplementärmedizin
oder für Arzneimittel, die seit mindes-

tens zehn Jahren in einem EU- oder
Efta-Land zugelassen sind.Mehr Schutz
für ihre Innovationen soll es für Phar-
maunternehmen interessant machen,
neue Arzneimittel zu entwickeln. Für
Medikamente gegen seltene Krankhei-
ten bekommen sie zwar kein Monopol,
der Schutz der Zulassungsunterlagen
wird aber auf 15 Jahre verlängert. Auch
neue Kinderarzneimittel werden länger
vor Nachahmern geschützt und sind
damit lukrativer. Die Ausfuhr von Stof-
fen, die für Hinrichtungen verwendet
werden, wollen die Räte verbieten.

Regeln gegen Korruption
Über keinen Punkt wurde länger

und zäher gestritten als darüber, wie
die Unbestechlichkeit von Ärzten oder
Apothekern sichergestellt werden
könnte. DerNationalrat hatte bis zuletzt
dafür gekämpft, dass die Regeln für die
Annahme geldwerter Vorteile für
alle Heilmittel gelten, also auch für Pro-
thesen, Rollstühle und andere Medizin-
produkte.

Nun hat sich aber der Ständerat
durchgesetzt: Die Regeln sollen nur für
verschreibungspflichtige Medikamente
gelten. Der Bundesrat hat allerdings die
Möglichkeit, Einschränkungen für nicht
verschreibungspflichtige Arzneimittel
undMedizinprodukte zu erlassen. SDA

Rente nur noch in Ausnahmefällen

Bern. Der Schweizerische Arbeit-
geberverband forderte gestern ange-
sichts der hohen IV-Neurentner-Zahlen
bei Jugendlichen einen Kurswechsel.
Invalidenrenten für unter 30-Jährige
sollen künftig nur noch in Ausnahme-
fällen gewährt werden. Bei den Ergän-
zungsleistungen (EL) sei ein Umbau
dringend nötig. Der vom Bundesrat in
die Vernehmlassung geschickte
Reformvorschlag enthalte zwar sinn-
volle qualitative Massnahmen, kriti-
sierte Roland A. Müller, Direktor des
Arbeitgeberverbandes. Zusätzliche

Sparmassnahmen wären aber zwin-
gend. Renten sollen Kindern und
Jugendlichen mit schweren Geburts-
gebrechen vorbehalten sein, die keine
Aussicht auf einen Job im ersten
Arbeitsmarkt haben. Die übrigen jun-
gen Menschen müssten über positive
Anreize und Unterstützungsmassnah-
men beruflich Tritt fassen können. So
soll anstelle der Rente ein befristetes
Taggeld ausbezahlt werden, das einer-
seits die nötigen Anreize setze, ander-
seits mit spezifischen Eingliederungs-
massnahmen verknüpft werde. SDA

Konflikte, Vernachlässigung, Gewalt.� Bei jungen IV-Bezügern wird eine
Häufung verschiedener familiärer Belastungen dokumentiert. Foto Keystone


